PRAAMBEL

Auf Grundlage des § 58 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. d. F. der Bekannt-
machung vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. 2010,576), zuletzt geandert durch Gesetz vom 29.01.2025
(Nds. GVBI. 2025 Nr. 3), des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Gesetz vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) und des § 84 der
Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012 (Nds. GVBI. S. 46 - VORIS 21072 -) zuletzt geéndert
durch Gesetz vom 18.06.2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 51), ist/wurde der Beschluss dieses Bebauungsplanes
beabsichtigt/gefasst.

Blrgermeister

Bad lburg, den .........ccccuviiiiiiiiiiiiiines

VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss:

Der Rat der Stadt Bad Iburg hat in seiner Sitzung am ................... die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 96
"westlich Donnerbrinksweg" beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB am .................... ortsuiblich bekanntgemacht worden.

Bad lburg, den ........cccccvviiiiiiiiiiiiiinees

Birgermeister

Stadt Bad lburg

Landkreis Osnabruck

Bebauungsplan Nr. 96

"westlich Donnerbrinksweg"”

Friihzeitige Beteiligung:

Die fruhzeitige Beteiligung wurde vom Rat der Stadt Bad Iburg in seiner Sitzung am ............ beschlossen. Die
frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung hat gem. § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom ............ bis ...l
stattgefunden. Ort und Dauer der frihzeitigen Offenlage wurden am ........... ortsuiblich bekannt gemacht.

Die Beteiligung der Behdrden und der sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB und der
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom ............... Ihnen wurde Gelegenheit zur
Stellungnahme bis zum ................ gegeben.

Bad Iburg, den .......ccccooiiiie

Birgermeister

Beteiligung:

Der Rat der Stadt Bad Iburg hat in seiner Sitzung am .................... die Veroffentlichung des Bebauungsplanes Nr.
96 "westlich Donnerbrinksweg" mit der Entwurfsbegriindung sowie die Beteiligung der Behdérden und sonstigen
Trager offentlicher Belange beschlossen.

Der Entwurf des Bebauungsplans einschlieRlich Entwurfsbegriindung wurde gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit
VOM ..o, bis .....coieiin. verdffentlicht. Ort und Dauer der Verdffentlichung wurden am ...
ortsublich bekanntgemacht.

Die Beteiligung der Behdrden und der sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom ............... Ihnen wurde Gelegenheit zur
Stellungnahme bis zum ................ gegeben.

Bad Iburg, den .......ccccooiiiie

Birgermeister
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Satzungsbeschluss:
Nach Prifung der Anregungen und Bedenken hat der Rat der Stadt Bad Iburg in seiner Sitzung am ...................
diesen Bebauungsplan Nr. 96 "westlich Donnerbrinksweg" sowie die Begrindung beschlossen.

Bad Iburg, den .......cccoooiiiie

Birgermeister

Ausfertigung:

Hiermit wird bestatigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplans mit seinen Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe,
Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlissen des jeweils zustdndigen gemeindlichen Gremiums
Ubereinstimmen und dass die fur die Rechtswirksamkeit maflgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden
sind.

Birgermeister

Bad Iburg, den .......cccoooiiiie

Bekanntmachung:
Der Satzungsbeschluss wurde gem. § 10 Abs. 3 BauGB am .................... ortsublich bekannt gemacht.

Bad lburg, den .........ccccvvviiiiiiiiiiiiines

Birgermeister

Verletzung von Vorschriften (§ 215 BauGB):
Innerhalb eines Jahres nach Inkraftireten des Bebauungsplans sind

- eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplans,

- eine Verletzung von Vorschriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des Flachennutzungsplans und
- beachtliche Mangel des Abwagungsvorganges

nicht geltend gemacht worden.

Bad lburg, den .........cccccvviiiiiiiiiiiiines

Blrgermeister

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte Gemarkung Ostenfelde Flur 17

MaRstab: 1:2000
"Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen Vermessungs- und

Katasterverwaltung” © Juli 2025

Herausgeber: Landesamt fiir Geoinformation und Landesvermessung

Niedersachsen (LGLN) Regionaldirektion Osnabriick-Meppen

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Straen, Wege und Platze vollstéandig nach (Stand vom 11.07.2025).

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei méglich.

Geschaftsnachweis: L4-0290/2025 Osnabrick, ......cocecveriivneenne.
Landesamt fiir Geoinformation . .
und Landesvermessung Niedersachsen Dienstsiegel
Regionaldirektion Osnabriick-Meppen
- Katasteramt Osnabriick -
(Unterschrift)
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PLANZEICHENERKLARUNG

gem. PlanzV 1990

1. Art der baulichen Nutzung

Sonstige Sondergebiete
SO - Tierhaltung
- Agri-PV = Agrar-Photovoltaik

2. Mal der baulichen Nutzung

4. Griunflachen

0,5 Grundflachenzanhl

GH4,0m Gebaudehéhe, als Hochstmal

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

Private Griinflachen

5. Planungen, Nutzungsregelungen, MaRnahmen und Flachen fir
Mafnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flachen fir Malnahmen zum Schutz,
zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

i

6. Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von
Baugebieten, oder Abgrenzung des Malles der
Nutzung innerhalb eines Baugebietes

i

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

TEIL A: Planungsrechtliche Festsetzungen:

1.

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

a) Sondergebiet Tierhaltung (§ 1 i. V. m. 11 BauNVO)

Das Sondergebiet Tierhaltung dient der Unterbringung von Tierhaltungsanlagen. Innerhalb dieses
Gebietes sind Tierhaltungsanlagen sowie dieser Nutzung zugehdrige und dienliche Anlagen (insb.
Hofflachen, Kot-/Gullebehalter, Silos usw.) zulassig.

b) Sondergebiet Agri-PV (§ 1i. V. m. 11 BauNVO)
Das Sondergebiet Agri PV (SOppy) dient der solaren Stromproduktion bei gleichzeitiger
landwirtschaftlicher Nutzung der Flache.

Im Sondergebiet Agri-PV sind ausschlief3lich folgende Nutzungen und Anlagen zulassig:

e senkrecht aufgestellte oder nachgefiihrte Solarmodule (Photovoltaikanlagen), die in einem
Reihenabstand von mindestens 8,0 m aufgestandert und punktuell im Untergrund verankert
werden

e Nebenanlagen, die der Zweckbestimmung des Sondergebietes dienen (z. B. Technikgebaude,
Stromspeicher-Container, Trafostationen, (unterirdische) Kabelleitungen, Zaunanlagen)

e  Zufahrten und Wartungsflachen

e integrierte landwirtschaftliche Nutzung zwischen und unter den Modulreihen

2. MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Das Malf} der baulichen Nutzung wird durch
e die Grundflachenzahl (GRZ) bzw. die Grundflache (GR)
e die Hohe der baulichen Anlagen (Maximalhéhe)
festgesetzt. Das Mal ergibt sich aus der Nutzungsschablone.

c) Hohe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4i. V. m. § 18 BauNVO)
Die Hohenfestsetzung ergibt sich aus der Nutzungsschablone.

Die Maximalhéhe (Hmax) im SO Tierhaltung wird relativ zur angrenzenden ErschlieRungsstrale
festgesetzt. Sie ermittelt sich aus dem Abstand zwischen dem oberen Gebadudeabschluss (bei
Flachdachern: Attika, bei Pult-, Sattel- und sonstigen Dachern: First / oberer Dachabschluss) und der
Hoéhe der angrenzenden ErschlieRungsstralle (StralRenmitte) in der Gebaudemitte.

Die Maximalhéhe (Hmax) im SO Agri-PV wird relativ zur natirlichen Gelandeoberflache festgesetzt. Sie
ermittelt sich als Abstand zwischen dem oberen Punkt der Anlage (Querriegel) und der Hoéhe der
unmittelbar darunter verlaufenden naturlichen Gelandeoberflache, gemessen in der Modulmitte.

Hoéheniberschreitungen durch untergeordnete Gebaudeteile wie z. B. Schornsteine, Antennen oder
Masten sind bis zu 8,0 m zulassig.

3. Uberbaubare Grundstiicksflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO)

Nebenanlagen i. S. d. § 14 BauNVO sind ausschlieR3lich innerhalb der Gberbaubaren Grundstlcksflache
zulassig. Dies gilt nicht flur Zufahrten, Wartungsflachen; Kabelleitungen, Einfriedungen sowie
Tierunterstande.

Zur 6stlichen Plangebietsgrenze sind entlang des Flurstiicks Nr. 72 (Gemarkung Ostenfelde, Flur 17) die
gesondert oben genannten Nebenanlagen wie Kabelleitungen und Tierunterstande nur innerhalb des
Uberbaubaren Bereiches zulassig. Einfriedungen entlang des Flurstiicks Nr. 72 (Gemarkung Ostenfelde,
Flur 17) haben die Regelung der drtlichen Bauvorschrift Nr. 1 zu beachten.

4. Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

a) Gestaltung von Flachenbefestigungen

Erforderliche Flachenbefestigungen (insb. Fahrwege und Wartungsflachen) sind im SO Agri-PV nach
Méglichkeit als begriinte Flachenbefestigungen herzurichten, mindestens jedoch in wasserdurchlassiger
Bauweise (Schotterrasen, Rasengitterstein etc.). Als wasserdurchlassig gelten Beldge, deren
Spitzenabflussbeiwert i. S. d. DIN 1986-100:2016-9 kleiner 0,3 ist.

b) Niederschlagswasserbeseitigung

Das auf der Flache und den baulichen Anlagen anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist innerhalb
des Geltungsbereiches am Ort des Anfalls bzw. im unmittelbar angrenzenden Bereich Uber die belebte
Bodenzone zu versickern.

c) Heckenpflanzung

Die private Griunflache ist als standortheimische Feldhecke anzulegen. Es sind ausschlief3lich
standortheimische Laubgehdlze zu verwenden, die Artenauswahl umfasst mindestens finf verschiedene
Gehdlzarten. Die Pflanzung erfolgt vierreihig, gruppenweise (5 - 10 Stk./Art) im lockeren Dreiecksverband
und mit Pflanz- und Reihenabsténden von ca. 1,50 m.

Die Pflege der Hecke erfolgt nur im Bedarfsfall durch abschnittsweise oder einzelgehdlzweise Verjingung,
die Lange der Abschnitte betragt maximal 50 m. Saumstrukturen werden extensiv gepflegt (maximal
zweimalige Mahd im Jabhr).

5. Befristung der PV-Nutzung (§ 9 Abs. 2 BauGB)

Mit der dauerhaften AuRerbetriebnahme der Anlagen zur solaren Stromproduktion erlischt deren
Zulassigkeit sowie die Zulassigkeit der mit dieser Nutzung einhergehenden Nebenanlagen im SO Agri-PV.
Zulassig bleibt die landwirtschaftliche Nutzung auf der ganzen Flache.

TEIL B: Ortliche Bauvorschriften

gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84 NBauO

1.

Einfriedungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84 Abs. 3 Nr. 3 NBauO)

Einfriedungen sind in Form von durchsichtigen Zaunanlagen, ggf. in Kombination mit lebenden Hecken
aus heimischen Laubgehdélzen, zulassig.

Zur Ostlichen Plangebietsgrenze ist entlang des Flurstiicks Nr. 72 (Gemarkung Ostenfelde, Flur 17) ein
Mindestabstand von 1,0 m (Raumstreifen) einzuhalten.

HINWEISE/EMPFEHLUNGEN

1.

Es gilt die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBI. | Nr. 176).

2. Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften und

VDI-Richtlinien) kénnen wahrend der Dienststunden im Stadthaus der Stadt Bad Iburg beim Fachdienst
Planen und Bauen eingesehen werden.

3. Bodenfunde

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde (das kénnen u. a.
sein: Tongefalischerben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffallige Bodenverfarbungen und
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden oder Denkmale der
Erdgeschichte (hier: Uberreste oder Spuren - z. B. Versteinerungen -, die Aufschluss (iber die Entwicklung
tierischen oder pflanzlichen Lebens in vergangenen Erdperioden oder die Entwicklung der Erde geben)
freigelegt werden, sind diese gemall § 14 Abs.1 des Niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes
(NDSchG) meldepflichtig und missen dem Landkreis Osnabrick als Untere Denkmalbehdrde und der
Stadt- und Kreisarchaologie (Lotter Strale 2, 49078 Osnabriick, Tel. 0541/323-2277 oder -4433)
unverziglich angezeigt werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der
Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier
Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen bzw. fir ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht
die Denkmalschutzbehérde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Kampfmittel

Eine Luftbildauswertung und Kampfmitteluntersuchung hat nicht stattgefunden. Es wird empfohlen, im
Rahmen der nachgelagerten Planung eine Luftbildauswertung und ggf. Kampfmitteluntersuchung
durchzufihren.

Weist bei Durchfihrung von Bauarbeiten der Erdaushub auf aullergewdhnliche Verfarbungen hin oder
werden verdachtige Gegenstande beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der
Kampfmittelrdumdienst durch die Ordnungsbehdérde der Polizei zu verstandigen.

5. Baugrunduntersuchung

Fir eine sichere Planung und Bauvorbereitung insbesondere im Hinblick auf eine Stiitzenrammbarkeit
wird eine auf die Bauaufgabe ausgerichtete Baugrunduntersuchung nach DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2
empfohlen.

6. Bodenschutz im Zuge der Bauarbeiten und des Anlagenriickbaus

Zur Vermeidung baubedingter Beeintrachtigungen des Bodens sind die Belange des vorsorgenden
Bodenschutzes beim Bauen auf Grundlage der anerkannten Regeln der Technik zu berlcksichtigen
(siehe auch Umweltbericht Kapitel 3.2). Hierbei wird insbesondere auf die Regelungen der DIN 19639
(Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben), der DIN 18915 (Vegetationstechnik im
Landschaftsbau - Bodenarbeiten) und der DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial) verwiesen.

Um die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes im Zuge der Errichtung wie auch des Rlckbaus der
Agri-PV-Anlage einschlieRlich Nebenanlagen angemessen zu berlcksichtigen, wird die Durchfiihrung
einer bodenkundlichen Baubegleitung fiir den Anlagenbau wie auch fiir den Rickbau empfohlen.

7. Artenschutz

Im Umfeld der Planung befinden sich teils wertvolle Biotope mit potentiellen Vorkommen planungs-
relevanter Arten.

Fur die Umsetzung der Planung gelten die Regeln des allgemeinen und besonderen Artenschutzes gem.
§§39 und 44 BNatSchG. Um das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestdnde (hier:
Stdérungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) zu vermeiden, gelten bauzeitliche Beschrankungen fir
die Durchfihrung der Bauarbeiten: Bauarbeiten sind unzuldssig innerhalb der Hauptvogelbrutzeit
(Marz bis Juli).

Die oben genannte Bauzeitenbeschrankung kann durch eine vorherige Fachbegutachtung maximal zehn
Tage vor Baubeginn und mit Zustimmung der Unteren Naturschutzbehérde aufgehoben werden, wenn im
relevanten Umfeld des Vorhabens keine stérungsempfindlichen Vogelarten nachgewiesen werden. Der
fachgutachterliche Nachweis ist vor Baubeginn der Unteren Naturschutzbehérde vorzulegen.

Stadt Bad Iburg

Landkreis Osnabruck

4 AN/
rsichtskarte M. 1:10.00

Bebauungsplan Nr. 96

"westlich Donnerbrinksweg"

- Beteiligung -

Planverfasser: MaRstab: 1: 2.000

Projekt-Nr.: 9393.011

O I Ingenieure + Planer
Infrastruktur und Stadtentwicklung bearb.: BuKH  geprilft: ...
D IE | GmbH & Co. KG Osnabriick, den 10.09.2025
Telefon 0541 94003-0
www.ibtweb.de

P:\9393 Toniges\011 SP BP96 Donnerbrinksweg\11 Grafik\03 Landcad\04-BP96-PLAN-a.dwg




	Pläne und Ansichten
	Plot


